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Finanzen

Mag. Gernot Bliimel, MBA
Bundesminister fur Finanzen

L Johannesgasse 5, 1010 Wien
Herrn Prasidenten

des Nationalrates

Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschéaftszahl: 2021-0.408.185

Wien, 6. August 2021
Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6870/J vom 8. Juni 2021 der
Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich

Folgendes mitzuteilen:

Zul.:

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat mich tber die diesbeziigliche Entscheidung des

Aufsichtsrates in Kenntnis gesetzt.

Zu 2. bis 5., 8. bis 10. sowie 15. und 16.:

Gemal § 75 Abs. 1 und 4 AktG fallt die Bestellung und Abberufung des Vorstandes der
Osterreichischen Beteiligungs AG (OBAG) sowie die Ausgestaltung und Beendigung des
Dienstvertrages mit dem Vorstand in die ausschliefliche Zustandigkeit des Aufsichtsrates
der OBAG.

Die vorliegenden Fragen betreffen daher Angelegenheiten des Aufsichtsrates der OBAG
und somit keine in die Zustandigkeit des Bundesministeriums fiir Finanzen (BMF)
fallenden Gegenstande der Vollziehung, insbesondere auch keine Angelegenheiten der

Verwaltung des Bundes als Trager von Privatrechten. Die vorliegenden Fragen sind sohin
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von dem in Artikel 52 Abs. 2 B-VG in Verbindung mit § 90 GOG 1975 determinierten
Fragerecht nicht erfasst.

Zu6.und 7.:

MMag. Thomas Schmid hat mit Schreiben vom 8. Juni 2021 sein Aufsichtsratsmandat in
der Osterreichischen Lotterien GmbH (OLG) mit Wirkung vom selben Tag vorzeitig
zurlickgelegt.

Dasselbe gilt laut Medienberichten auch fiir samtliche andere Aufsichtsratsmandate und
er hat seine Vorstandstatigkeit in der OBAG mit Wirkung vom 8. Juni 2021 beendet.

Im Ubrigen wird auf die Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage
Nr. 6405/) vom 22. April 2021 verwiesen.

Zu 11. bis 14.:

Nach Artikel 52 Abs. 2 B-VG besteht ein Interpellationsrecht des Nationalrates hinsichtlich
aller Unternehmungen, die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. In inhaltlicher
Hinsicht beschrankt sich das parlamentarische Interpellationsrecht auf die Rechte des
Bundes (z.B. Vertretung der Anteilsrechte in der Hauptversammlung einer
Aktiengesellschaft oder Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der
Generalversammlung einer Gesellschaft mit beschriankter Haftung) und die
Ingerenzmoglichkeiten seiner Organe, jedoch nicht auf Gegenstande der Tatigkeit der

Organe der juristischen Person oder der Geschaftsgebarung der juristischen Person.

Die vorliegenden Fragen betreffen Angelegenheiten der OBAG und daher keine in die
Zustandigkeit des BMF fallenden Gegenstande der Vollziehung, insbesondere auch keine
Angelegenheiten der Verwaltung des Bundes als Trager von Privatrechten. Die
vorliegenden Fragen sind sohin von dem in Artikel 52 Abs. 2 B-VG in Verbindung mit § 90
GOG 1975 determinierten Fragerecht nicht erfasst.

Der Bundesminister:
Mag. Gernot Blimel, MBA

Elektronisch gefertigt

2von3

www.parlament.gv.at



= Bundesministerium
Finanzen

Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bmf.gv.at/verifizierung

elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

Datum/Zeit

2021-08-06T08:44:16+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1814163722

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

3von3

von 3



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021- 08-06T08: 49: 22+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-08-06T08:44:16+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-08-06T08:49:22+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




